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einiger Zeit ist es der Finanz-
verwaltung möglich, so ge-

nannte Kontenabfragen auf dem direkten 
Weg bei inländischen Banken durchzu-
führen. Das Bankgeheimnis wurde für 
die Finanzverwaltung abgeschafft. Als 
Begründung dieses Gesetzes wurde die 
Gleichmäßigkeit der Besteuerung ange-
führt. Andere Staaten, die zum Beispiel 
nicht der EU angehören, benötigen bei 
der Steuererhebung keinen gläsernen 
Bürger.

n Jedoch ist nach einer vom Finanz-
amt durchgeführten Kontenabfrage der 
Steuerpflichtige zu informieren. In der 
Praxis wird bei einer Prüfung vom Fi-
nanzamt im Rahmen der Veranlagung 
der Steuererklärung nachgefragt, warum 
einzelne Bankkonten sowie Kontonum-
mern nicht erklärt sind. Eine Erklä-
rung dafür kann auch eine Kontenum-
stellung der Bank sein. Ganz wichtig 
zu wissen ist hierbei, dass die Kon-
tenabfrage nur der Finanzverwaltung, 
also Mitarbeitern die zur Verschwie-
genheit verpflichtet sind, möglich ist! 

 dem 1. Januar 2007 ist das Gesetz 
über elektronische Handelsregis-

ter und Genossenschaftsregister sowie 
das Unternehmensregister (EHUG) in 
Kraft getreten. Die praktische Auswir-
kung dieses Gesetzes erlaube ich mir wie 
folgt zu beschreiben: 
In der Zukunft können Sie Informati-
onen zur Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage über Ihr Nachbarunternehmen 
per Internet abfragen. Was Ihnen mög-
lich ist, gilt aber auch in umgekehrter 
Richtung. Diese sensiblen Daten können 
auch von Jedermann über Ihr Unterneh-
men abgefragt werden. 

n Die Darstellung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichtes einer Firma gab 
es auch in der Vergangenheit. Die Of-
fenlegung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichtes erfolgt in Abhängigkeit 
der Größenklassen. Dabei wird zwischen 
kleinen, mittelgroßen und großen Ka-

pitalgesellschaften oder Personengesell-
schaften, an denen nicht mindestens 
eine natürliche Person beteiligt ist, un-
terschieden. 

n Auch wenn die gesetzliche Verpflich-
tung zur Offenlegung bestand, wurde 
diese vom Registergericht nur in den Fäl-
len durchgesetzt, in denen ein Fremd-
antrag vorlag. Als Sanktion stand dem 
Registergericht die Festsetzung eines 
Zwangsgeldes zur Verfügung.
Mit dem Gesetz über elektronische 
Handelsregister und Genossenschafts-
register sowie das Unternehmensregis-
ter (EHUG) wird die Offenlegung dem 
elektronischen Bundesanzeiger übertra-
gen. Der Informationsgehalt der Daten 
des elektronischen Bundesanzeigers und 
der bisher vorgeschrieben Offenlegung 
in Papierform ist identisch. 
Eine lückenlose Kontrolle der Vollstän-
digkeit der aufgeführten Informationen 
wird durch den elektronischen Bundes-
anzeiger erst möglich. Die Anforderung 
der Jahresabschlüsse und Lageberichte 
zur Erfüllung des § 335 a HGB ist zu 
erwarten. Das maximal festzusetzende 
Zwangsgeld wurde von 25 000 auf 50 000 
Euro Bußgeld für den oder die Geschäfts-
führer erhöht.

n Aus nachvollziehbaren Gründen scheut 
der eigentümergeführte Mittelstand die 
Bekanntgabe seiner wirtschaftlichen Ver-
hältnisse. Der rechtswidrige Verzicht auf 
die Offenlegung dürfte nach einer Zeit 
der Umstellung vom Registergericht zum 
elektronischen Bundesanzeiger der Ver-
gangenheit angehören.
Jeder Bürger hat das Recht, auf die Daten 
des Bundesanzeigers zuzugreifen und 
diese zu verwerten. Bei einer auskömm-
lichen Ertragslage wird uns unser Kunde 
vor Preisverhandlungen unseren eigenen 
Jahresabschluss vor die Nase halten und 
eine über der Branche liegenden Umsatz-
rendite für Preisreduzierungen nutzen. 
Zur Vermeidung dieses Szenarios sollten 
Sie geeignete Abwehr- und Vermeidungs-
strategien vorbereiten. 
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